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Meiner Familie





„Alles was in diesem Buch steht ist falsch“

(Paradoxie in Anlehnung an die Urform aller Paradoxien
von Epimenides, der im 6./7. Jahrhundert v. Chr. in Knossos
auf Kreta und in Athen lebte und dessen berühmtester Aus-
spruch als Kreter war: „Alle Kreter sind Lügner und alle
von Kretern aufgestellten Behauptungen sind Lügen.“ Dieser
ist aus dem Brief des Paulus an Titus 1, 12. bekannt.)

Vorwort

Das Manuskript der vorliegenden Untersuchung wurde im November
2005 von der juristischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Er-
langen-Nürnberg als Dissertation angenommen. Für die Arbeit wurde der
Promotionspreis des Fachbereichs der Rechts- und Wirtschaftswissenschaft-
lichen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ver-
liehen. Die Untersuchung ist entstanden neben meiner Tätigkeit als Rechts-
referendar, als Rechtsanwalt, als Notarassessor und schließlich als Notar.

Mein Dank gilt Herrn Prof. Dr. Wilfried Veelken, Herrn Prof. Dr. Mat-
thias Jestaedt, die die Arbeit als Erst- und Zweitgutachter übernommen ha-
ben, sowie Herrn Prof. Dr. Thomas Ackermann, welcher die mündliche
Prüfung mit abgenommen hat.

Mein besonderer Dank gilt all jenen, die mir als Diskussionspartner zur
Verfügung standen und auch meinen verschiedenen Sekretärinnen, die mir
im Laufe der langen Zeit, welche ich für die Erstellung der Arbeit benö-
tigte, immer unermüdlich halfen.

Die vorliegende Arbeit berührt eine Vielzahl von Fragen und riskiert so-
gar einen Blick über die Grenzen der üblichen rechtswissenschaftlichen Un-
tersuchungen hin zur Mathematik und zu den Naturwissenschaften, insbe-
sondere zur Physik. Nicht zuletzt deswegen war es mir nicht möglich, für
die Drucklegung diese Arbeit auf den aktuellsten Stand zu bringen. Dies in
der Hoffnung, daß die Aktualität der vorliegenden Untersuchung ohnehin
mehr im Grundsätzlichen liegt.

Schließlich darf ich bemerken, daß der Einfachheit halber hinsichtlich
der verwendeten Abkürzungen auf Hildebert Kirchner, Abkürzungsverzeich-
nis der Rechtssprache 4. Aufl. Berlin, New York 1993 zu verweisen ist.

Axel Adrian
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Einleitung und Anlaß der Untersuchung

Ursprünglich erschien die Frage nach einer Lehre der Methode, also nach
einer Methodenlehre, im Gegensatz zur Frage nach einer (bloßen) Methode
oder Methodik des Europäischen Gerichtshofes (im folgenden z.T. auch
kurz EuGH genannt) insbesondere theoretisch interessant.1

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes (im folgenden z. T.
auch kurz BVerfG genannt) vom 12.10.1993 zum Europäischen Unions-
vertrag von Maastricht2 (im folgenden auch kurz „Maastricht-Entscheidung“
genannt), gab dann aber auch „aus der Praxis“ einen Anlaß für diese
Arbeit.3

Aus der Fülle der bemerkenswerten Aussagen dieses Urteils des BVerfG
soll als Ausgangspunkt für die vorliegende Untersuchung im wesentlichen
zunächst folgende Passage ausgewählt werden. Dies freilich ohne zu ver-
kennen, daß stets auch das systematische Umfeld einzelner Aussagen nicht
unberücksichtigt bleiben darf.

Die hier zugrundezulegende Aussage des Urteils findet sich in Leitsatz 6,
wurde in den Gründen vom Gericht mit C II. 3. b4 gekennzeichnet und be-

1 Zum Unterschied dieser Begriffe z. B. Köbler, Deutsches Rechts-Lexikon Band
2 (Methode/Methodenlehre), S. 2849 und Köbler, Juristisches Wörterbuch, S. 311:
Methode ist danach als planmäßiges Verfahren zu verstehen. Methodenlehre ist
demgegenüber die Lehre von der Auswahl des richtigen planmäßigen Vorgehens aus
der Vielzahl der möglichen planmäßigen Verfahren. Dem liegt m.E. die Einsicht zu
Grunde, daß ein Verfahren nicht allein deswegen richtig ist, nur weil es planmäßig
abläuft. Es kann also (empirisch) gefragt werden, wie der EuGH methodisch vorgeht
und es kann (normativ) überlegenswert sein, wie der EuGH vorgehen soll. Anweiler,
S. 23 ff. und S. 74 ff. m. w. N. untersucht in bezug auf das Gemeinschaftsrecht auch
andere Bezeichnungen, wie „Konkretisierungselemente“, „Auslegungsmaximen“ etc.
Insbesondere zur empirischen Fragestellung liefert bereits seine Arbeit insgesamt
viele Beispiele aus der Rechtsprechung des EuGH.

2 BVerfG, Urt. v. 12.10.1993 – 2. BvR 2134/92 u. 2. BvR 2159/92 unter ande-
rem abgedruckt in NJW 1993, 3047 ff.; vgl. aber z.B. auch EuGRZ 1993, 429 ff.;
EuZW 1993, 667 ff.; BVerfGE 89, 155 ff.

3 Auch für Anweiler, S. 1 war u. a. die „Maastricht-Entscheidung“ Anlaß, sich
näher mit der Rechtsauslegung des EuGH zu befassen. Allerdings kommt er schließ-
lich auf S. 419 zu dem Schluß, daß das BVerfG offen läßt, wie die Trennlinie zwi-
schen zulässiger Rechtsfortbildung und unzulässiger Vertragserweiterung methodisch
zu ziehen ist, die in der Entscheidung angesprochen wird.

4 BVerfG NJW 1993, 3047 ff. (3057).



faßt sich u. a. mit der Kernthese, daß „(. . .) zwischen einer Rechtsfortbil-
dung innerhalb der Verträge (. . .) und einer deren Grenzen sprengenden,
vom geltenden Vertragsrecht nicht gedeckten Rechtssetzung (. . .)“5 unter-
schieden werden muß.

Daran zeigt sich, daß die „Maastricht-Entscheidung“ auch einen Aspekt
aufweist, der auf die juristische Methodenlehre abstellt6. Insoweit werden
also eher rechtstheoretische Fragestellungen einer juristischen Methoden-
lehre innerhalb der europäischen Integration unmittelbar aufgrund eines
Bundesverfassungsgerichtsurteils praktisch. Es scheint fast so, daß der euro-
päischen Integration sogar die Gefolgschaft verweigert wird, falls diese
durch den EuGH mittels einer Methode vorangetrieben wird, die jenseits
seiner Befugnisnormen liegt.7 Ob der Europäische Gerichtshof insoweit zu-
lässige oder unzulässige juristische Methoden anwendet, insbesondere,
wenn er Rechtsfortbildung betreibt, ist eine rechtstheoretische Frage, die im
Zusammenhang mit der Frage nach einer gemeinschaftsrechtlichen bzw.
europäischen Methodenlehre beantwortet werden muß.

Damit scheint genügend Anlaß aus der Praxis der Rechtsprechung gege-
ben zu sein, um in eine, im wesentlichen rechtstheoretische Untersuchung
einzutreten, und nach einer für den EuGH maßgeblichen juristischen Me-
thodenlehre zu suchen.8

Der Europäische Gerichtshof setzt nach wohl herrschender Ansicht eine
autonome europäische Methodenlehre9 ein, um Europarecht zu interpretie-
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5 BVerfG NJW 1993, 3047 ff. (3057).
6 Dänzer-Vanotti, in FS für Everling Bd. I, S. 205 ff. (207); Anweiler, S. 418 ff.;

Ukrow, S. 97 f.
7 Diese Warnung stößt z. T. auf Kritik: Götz, JZ 1993, 1081 ff. (1083 f.) hält dies

für übermäßig dramatisierend und konfliktträchtig. Dem schließt sich Anweiler,
S. 419 an. Streinz, Europarecht, S. 79 führt „Irritationen“ auf diese Formulierungen
zurück. Ukrow, S. 98 sieht insoweit einen potentiellen Justizkonflikt als gegeben.
Nach Fischer, S. 120 hat die Entscheidung dagegen sogar in bisher nicht gekannter
Schärfe die Möglichkeit eines Justizkonfliktes zwischen EuGH und BVerfG eröffnet.

8 Dieses von der vorliegenden Arbeit verfolgte Anliegen trägt damit auch dem
Umstand Rechnung, daß eine ausgereifte Methodenlehre auf gemeinschaftsrecht-
licher Ebene wohl nicht besteht. In diesem Sinne stellt etwa Gruber, S. 112 fest:
„(. . .) Auch die Praxis ist sich der methodischen Grundsätze nicht sicher bzw. misst
ihnen – was sich etwa im Hinblick auf die Rechtsprechung des EuGH sagen lässt –
nur eine geringe Bedeutung zu.“ Insofern hält auch Gruber, S. 112 „(. . .) die nähere
wissenschaftliche Untersuchung der Auslegung und die Heranbildung eines differen-
zierten Auslegungskanons“ wohl auch im Gemeinschaftsrecht für „(. . .) dringend ge-
boten (. . .)“. Nicht zuletzt, so Gruber, S. 114, ist auch der „(. . .) bisweilen apodikti-
sche Begründungsstil des EuGH (. . .) Anlaß und Motivation, an einer (. . .) brauchba-
ren Methode (. . .) mitzuarbeiten.“

Anders sieht dies Colneric, ZEuP 2005, 225 ff. (225 f.), die wohl davon ausgeht,
daß der EuGH „(. . .) seine eigene Auslegungsmethodik (. . .)“ entwickelt hat.



ren, und damit auch um seine Befugnisnormen zur Rechtsprechung anzu-
wenden. Die Diskussion aus der diese Aussage jedenfalls abgeleitet werden
kann, dreht sich wohl hauptsächlich um die Frage der Rechtsnatur der
gemeinschaftsrechtlichen Rechtsbegriffe.10 Diese wird insbesondere vom
EuGH als autonom qualifiziert, was auch vom BVerfG im Rahmen des An-
wendungsbefehles des deutschen Zustimmungsgesetzes akzeptiert wird.11

Die Rechtsbegriffe müssen also anhand der Interpretationsregeln, die der
Europäische Gerichtshof anwendet „aus sich selbst heraus“12, also m. E.
ebenfalls autonom ausgelegt werden.13

Der Ausgangspunkt der Untersuchung kann dennoch auch in der deut-
schen Literatur zur Methodenlehre gesehen werden, da die „Maastricht-Ent-
scheidung“ vom BVerfG stammt. Das BVerfG als deutsches Gericht wendet
aber wohl eine, insbesondere in der deutschen Literatur diskutierte Metho-
denlehre an, um zu der oben zitierten Kernaussage zu gelangen. Insbeson-
dere bei der Auslegung der deutschen Normen des Grundgesetzes und des
deutschen Zustimmungsgesetzes zum Unionsvertrag wird dies der Fall sein.
Die Aussagen in Abschnitt C II. 3 b. der „Maastricht-Entscheidung“ erfol-
gen aber gerade im Hinblick darauf, wie der Europäische Gerichtshof die
Befugnisnormen des europäischen Gemeinschaftsrechts zur Rechtspre-
chungskompetenz auslegen darf.

Problematisch erscheint es, daß einerseits die autonome Methodenlehre
wohl gerade aus den autonomen Befugnisnormen zur Rechtsprechungskom-
petenz des EuGH abgeleitet werden kann, obwohl andererseits gerade mit
dieser Methodenlehre die Befugnisnormen überhaupt erst interpretiert wer-
den können.
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9 Vgl. nur Ahlt/Deisenhofer, S. 59; Potacs, S. 112; Streinz, Europarecht, S. 44 ff.
und S. 208 f., je m. w.N.; zur Diskussion, hinsichtlich eines verfassungsrechtlichen,
eines völkerrechtlichen, eines vermittelnden und eines autonomistischen Ansatzes
vgl. nur Anweiler, S. 76 ff. und Oppermann, Europarecht Rdz. 682 je m. w.N. Die
dortigen Überlegungen führen wohl nicht zu einer Bindung des EuGH an bestimmte
Auslegungsmethoden, sondern untersuchen lediglich, welchen methodischen Ansät-
zen die selbständigen Methoden des EuGH als autoritativem Ausleger ähneln.
Ebenso Anweiler, S. 141 selbst.

10 Vgl. zu dieser ständigen Rechtsprechung des EuGH nur die zahlreichen Nach-
weise bei Bleckmann, Rdz. 139 ff., sowie Fischer, S. 95 f.

11 Fischer, S. 96 insbesondere mit Hinweisen auf die Rechtsprechung des
BVerfG: BVerfGE 22, 293 ff. („Solange I“); BVerfGE 37, 271 ff.; BVerfGE 73,
339 ff. (Solange II).

12 Bleckmann, Rdz. 539.
13 Zu Recht weist m. E. Streinz, Europarecht, S. 72 darauf hin, daß die bloße Be-

gründung der Autonomie des Gemeinschaftsrechts, und damit nach der hier vertrete-
nen Auffassung auch die Autonomie der gemeinschaftsrechtlichen Methodenlehre
noch nichts über ein etwaiges Rangverhältnis zwischen deutschen und europäischen
Methoden(lehren) aussagt.


